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Bund und Lander haben in Bezug auf die Beurteilung von Rad-/Reifenkombinationen an Kraftradern die nachstehend
beschriebene gemeinsame Vorgehensweise abgestimmt:

Die Bereifung wird im Rahmen der EU-Typgenehmigung von Kraftradern (Fahrzeugen der Klasse L) gemaR Anhang XV
der delegierten Verordnung (EU) Nr. 3/2014 der Kommission vom 24. Oktober 2013 zur Ergéanzung der Verordnung (EU)
Nr. 168/2013 des Europdischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Anforderungen an die funktionale Sicherheit
von Fahrzeugen fiir die Genehmigung von zwei- oder dreirddrigen und vierrddrigen Fahrzeugen bzw. Kapitel 1 Anhang III
der vorangegangenen Richtlinie 97/24/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom 17. Juni 1997 Uber
bestimmte Bauteile und Merkmale von zweirddrigen oder dreirddrigen Kraftfahrzeugen gepriift. Dabei wird tGberpriift, ob
der Bereich, in dem sich die Rad-/Reifenkombination dreht, groRl genug ist, dass bei Verwendung der groRten zuldssigen
Reifen- und Felgenbreiten die Bewegung der Rad-/Reifenkombination im Rahmen der Hochst- und Mindestangaben des
Fahrzeug- bzw. Reifenherstellers nicht behindert wird.

Fall 1: Fahrzeuge mit einer EU-Typgenehmigung

Bedingung ist, dass die Reifen (iber eine entsprechende Bauteilgenehmigung verfiigen (UN-Regelung Nr. 75 bzw. friiher
97/24/EG Kapitel 1) und das Fahrzeug ansonsten keine Verdnderungen aufweist, welche Einfluss auf die Rad/Reifen-
Eigenschaften bzw. ihren notwendigen Freiraum haben.

Fall 1a: Gleiche ReifengroRe, anderer Reifenhersteller

In der Ubereinstimmungsbescheinigung (engl. Certificate of Conformity, COC) bzw. in der Zulassungsbescheinigung (ZB)
Teil I ist ein Reifen von Hersteller A eingetragen. Verwendet wird ein typgenehmigter Reifen des Herstellers B der
gleichen Reifenbauart (*) (https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE /Artikel/StV/Strassenverkehr/rad-reifenkombination-
kraftraeder.html#1) mit gleicher GréRenbezeichnung, alle tibrigen Parameter z. B. Tragfahigkeitskennzahl,
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Geschwindigkeitskategorie sind gleich oder héherwertig.

Beurteilung:
Dies ist zuldssig. Die Betriebserlaubnis des Kraftrads erlischt nicht.

Fall 1b: Abweichende ReifengroRe innerhalb der freigegebenen ReifengrofRen

Verwendet wird ein typgenehmigter Reifen der gleichen Reifenbauart (*) (https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel
/StV/Strassenverkehr/rad-reifenkombination-kraftraeder.ntml#1),

1. der nicht schmaler als der schmalste im COC bzw. in der ZB Teil I genannte zuldssige Reifen ist und

2. der nicht breiter als der breiteste im COC bzw. in der ZB Teil I genannte zuldssige Reifen ist und

3. dessen Abrollumfang gemalR Herstellerangabe (z. B. Reifenkatalog) nicht geringer als der Abrollumfang des im COC
bzw. in der ZB Teil I genannten zuldssigen Reifen mit dem geringsten Abrollumfang und nicht groRer als der
Abrollumfang des im COC bzw. in der ZB Teil I genannten zuldssigen Reifen mit dem gréRten Abrollumfang ist und

4. dessen Ubrige Reifenparameter z. B. Tragfahigkeitskennzahl, Geschwindigkeitskategorie gleich oder héherwertig
sind.

Beurteilung:
Dies ist zuldssig. Die Betriebserlaubnis des Kraftrads erlischt nicht.

Fall 1c: Abweichende ReifengrofRe aulRerhalb der freigegebenen Reifengrof3en

Verwendet wird ein typgenehmigter Reifen der gleichen Reifenbauart (*) (https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel
[StV/Strassenverkehr/rad-reifenkombination-kraftraeder.html#1),

1. der schmaler als der schmalste im COC bzw. in der ZB Teil I genannte zuldssige Reifen ist oder

2. der breiter als der breiteste im COC bzw. in der ZB Teil I genannte zuldssige Reifen ist oder

3. dessen Abrollumfang geringer als der Abrollumfang des im COC bzw. in der ZB Teil I genannten zuldssigen Reifens
mit dem geringsten Abrollumfang oder gréRer als der Abrollumfang des im COC bzw. in der ZB genannten
zuldssigen Reifens mit dem groften Abrollumfang ist.

Beurteilung:

Dies ist nicht zuldssig. GemaRk § 19 Abs. 2 Nr. 2 StVZO erlischt die Betriebserlaubnis des Kraftrads, sofern kein Nachweis
iiber die Zulassigkeit der Anderung gemiR § 19 Abs. 3 Nr. 1 bis 4 StVZO vorliegt oder die in den vorgenannten
Nachweisen eventuell aufgefiihrten Auflagen und Hinweise nicht beachtet wurden (siehe weiter zu beachtende
Erlduterungen unter dem Punkt Schlussfolgerung).

Fall 2: Fahrzeuge ohne EU-Typgenehmigung oder verinderte Fahrzeuge

Bei Fahrzeugen, die nicht EU-typgenehmigt sind (z. B. Genehmigung nach § 20 o. § 21 StVZO) oder an denen relevante
Veranderungen, die Einfluss auf die Rad-/Reifen- Eigenschaften bzw. ihren notwendigen Freiraum haben, vorgenommen
wurden, wird ein Reifen verwendet, der nicht in der ZB Teil I genannt ist.

Beurteilung:

Dies ist nicht zulassig. Die Betriebserlaubnis des Kraftrads erlischt gemaR § 19 Abs. 2 Nr. 2 StVZO, sofern kein Nachweis
iiber die Zulassigkeit der Anderung gemiaR § 19 Abs. 3 Nr. 1 bis 4 StVZO vorliegt oder die in den vorgenannten
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Nachweisen eventuell genannten Auflagen und Hinweise nicht beachtet wurden (weiter zu beachtende Erlduterungen
siehe Punkt Schlussfolgerung).

Schlussfolgerung:

Erlischt gemaR Fall 1c oder Fall 2 durch die Verwendung abweichender Rad-/Reifenkombinationen die Betriebserlaubnis
eines Kraftrads, so ist ein entsprechender

Nachweis nach § 19 Abs. 3 Nr. 1 bis 4 StVZO bzw. eine Begutachtung gemalt § 19i. V. m. § 21 StVZO erforderlich. In
diesem Zusammenhang muss die Einhaltung aller betroffenen Vorschriften (z. B. bezgl. des Reifenfreiraums, der
Genauigkeit der Anzeige des Geschwindigkeitsmessers) bestatigt werden. Da solche Priifungen (z. B. auf Freigangigkeit)
im Rahmen der Genehmigung des Reifens nach der UN-Regelung Nr. 75 auf Grund der zu diesem Zeitpunkt noch nicht
vorhandenen Fahrzeugzuordnung nicht vorgesehen sind, stellt die alleinige Genehmigung eines Reifens nach der UN-
Regelung Nr. 75 in einem solchen Fall keinen ausreichenden Nachweis im Rahmen einer Anderung nach § 19 Abs. 3
StVZO dar. Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung, z. B. durch den Reifenhersteller, ist kein Nachweis

im Sinne des § 19 Abs. 3 StVZO.

Die vorstehend beschriebene Vorgehensweise hinsichtlich der Beurteilung von Rad-/Reifenkombinationen an
Kraftradern ist anzuwenden

1. bei Reifen, die nach dem 31.12.2019 hergestellt wurden und
2. ab dem 01.01.2025 bei allen Reifen.

Als Herstellungsdatum gilt die Angabe (DOT-Kennzeichnung der Kalenderwoche und des Jahres der Produktion) auf
dem Reifen.

(*) Erganzung beziiglich der Verwendung von Diagonalreifen oder Giirtelreifen mit Diagonalkarkasse: ' '

| BN |
Die unter Fall 1 geschilderten Beispiele setzen die Verwendung eines Reifens der gleichen Bauart voraus. Die unter Fall 1
geschilderten Beispiele und deren Beurteilung sind jedoch auch auf den Fall Gibertragbar, wenn ein Reifen anderer Bauart
(Diagonalreifen oder Giirtelreifen mit Diagonalkarkasse statt Radialreifen) verwendet wird. Dies setzt voraus, dass mit
Ausnahme des Parameters ,,Reifenbauart” samtliche in dem jeweiligen Fallbeispiel genannten Bedingungen erfiillt
werden.
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Nach Riicksprache in der Fachabteilung konnen wir lhnen folgendes mitteilen:

Der in der Klammer (Diagonalreifen oder Giirtelreifen mit Diagonalkarkasse statt Radialreifen)
beschriebene Fall ist als ein Beispiel von mehreren fiir Kraftrader nach Fall 1. zu verstehen. Der
umgekehrte Tausch von Diagonalreifen auf (moderne) Radialreifen ist ebenfalls gemeint und erlaubt.
Absicht dieses Beispiels war es, die iliblichen Falle von einem Wechsel der Reifenbauart
abzudecken. Ein vorangestelltes "z.B." wiirde diese Tatsache allerdings verdeutlichen. Das BMVI
wird lhren Vorschlag zur besseren Verstandlichkeit des Textes priifen.

Mit freundlichen GriiBen
Im Auftrag
lhr Biirgerservice

Bundesministerium fiir Verkehr und digitale Infrastruktur

Referat Bilirgerservice, Besucherdienst
InvalidenstraRe 44
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Nach Rücksprache in der Fachabteilung können wir Ihnen folgendes mitteilen:

Der in der Klammer (Diagonalreifen oder Gürtelreifen mit Diagonalkarkasse statt Radialreifen) 
beschriebene Fall ist als ein Beispiel von mehreren für Krafträder nach Fall 1. zu verstehen. Der 
umgekehrte Tausch von Diagonalreifen auf (moderne) Radialreifen ist ebenfalls gemeint und erlaubt.
 Absicht dieses Beispiels war es, die üblichen Fälle von einem Wechsel der Reifenbauart 
abzudecken. Ein vorangestelltes "z.B." würde diese Tatsache allerdings verdeutlichen. Das BMVI 
wird Ihren Vorschlag zur besseren Verständlichkeit des Textes prüfen.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Ihr Bürgerservice

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur
Referat Bürgerservice, Besucherdienst
Invalidenstraße 44
10115 Berlin


